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Zunächst ist eine Relevanzprüfung vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vor-

kommen können. Mit Hilfe einer Potenzialabschätzung wird das potenzielle Vor-

kommen von Vögeln und Fledermäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie ermittelt (Kap. 2). Danach wird eine artenschutzfachliche Betrach-

tung des geplanten Vorhabens durchgeführt. (Kap. 3.2).  

Falls die Verbote des § 44 BNatSchG verletzt werden, muss eine Prüfung der Aus-

nahmevoraussetzungen durchgeführt werden. 

 

 

2 Potenzialanalyse zu Vorkommen von Brutvögeln und Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

2.1 Zu berücksichtigende Arten 

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten 

wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-

schem Recht geschützt sind. Im BNatSchG ist klargestellt, dass für nach § 15 

BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplä-

nen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im In-

nenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen Verbote nur noch bezogen 

auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, die nur nach natio-

nalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) besonders geschützt 

sind, gilt der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb von 

nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Rechtsverordnung nach § 54 (1) 

Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, ist bisher nicht erlassen. Im 

hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

alle Vogelarten.  

2.2 Methode 

Der zum Abriss und Umbau vorgesehene Gebäudekomplex wurde am 14.08. und 

03.09.2020 auf eventuelle Bestände von Fledermäusen, Vögeln und Eichhörnchen 

hin untersucht. Eine Begehung der Gebäude von innen und außen wurde durchge-

führt, um Hinweise für eine zurückliegende oder aktuelle Nutzung des Gebäude-

komplexes durch artenschutzrechtlich relevante Arten zu erhalten und um das Po-

tenzial für Lebensstätten in und an dem Gebäude hinsichtlich dieser Arten zu be-

urteilen. 

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-

sprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-

meinen Verbreitung im Raum Hamburg – Billstedt. Maßgeblich ist dabei für die 
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Das Untersuchungsgebiet ist aus zoologischer Sicht sinnvoll in zwei Teilgebiete zu 

unterteilen. Es besteht im Süden aus einem Büro-, Werkstatt- und Lagerkomplex. 

Am Nordrand bestehen Wohnhäuser mit Gärten. Die Gebäude werden noch voll-

ständig genutzt und unterhalten.  

A. Intensiv genutzte Ziergärten mit Scherrasen, Gehölzen aus Neophyten und 

einzelnen Großbäumen (0,6 ha). Wohnhäuser mit traditionellem Dachstuhl. 

B. Das Gewerbegrundstück außerhalb der Gärten im Nordteil ist fast völlig 

versiegelt (ca. 1,6 ha). Bäume stehen nur in kleinen Flächen und Streifen. 

Sie sind entweder klein und schmalstämmig oder im Sinne der Verkehrssi-

cherungspflicht gepflegt und daher ohne größere Totholzpartien oder an-

brüchige Stellen. Die Bäume wurden alle hinsichtlich des Vorhandenseins 

auf Höhlen inspiziert, jedoch keine gefunden. Gebüsche sind kaum vorhan-

den. 

 

2.4 Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten in SCHÄFERS et al. (2016) können im Raum 

Hamburg-Billstedt die meisten der in Hamburg vorkommenden Arten vorkom-

men. Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV (streng 

zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der 

FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschützt. 

Eine Auflistung der verschiedenen Arten ist demnach zunächst nicht erforderlich. 

Die folgenden Kapitel berücksichtigen die Anforderungen aller Arten.  

 

2.4.1 Bewertungsschema für Lebensraumstrukturen (Biotope) für 
Fledermäuse  

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien: Sommer-

quartiere (verschiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien 

wird ein dreistufiges Bewertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeu-

tung aufgestellt. 

 geringe Bedeutung. Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen 

bei. In der norddeutschen Normallandschaft im Überschuss vorhanden. 

Diese Biotope werden hier nicht dargestellt. 

 mittlere Bedeutung. Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist je-

doch allein nicht ausreichend, um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zu-

sammenhang mit Biotopen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Nor-

mallandschaft im Überschuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor 

für Fledermausvorkommen . 
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 hohe Bedeutung. Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das 

Vorkommen im Raum möglicherweise limitierende Ressource. 

2.4.1.1 Winterquartiere 

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in gro-

ßen Gebäuden, alte, große Baumhöhlen, Bergwerksstollen. Fledermauswinterquar-

tiere in Bäumen benötigen aufgrund der Gefahr des Durchfrierens einen Mindest-

durchmesser von 50 cm im Bereich der Höhle. 

 mittlere Bedeutung: Altholzbestände mit Baumhöhlen; alte, nischenreiche 

Häuser mit großen Dachstühlen 

 hohe Bedeutung: alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare 

Gebäude; bekannte Massenquartiere 

2.4.1.2 Sommerquartiere 

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden. 

 mittlere Bedeutung: ältere, nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsge-

bäude; alte oder strukturreiche Einzelbäume oder Waldstücke. 

 hohe Bedeutung: ältere, nischenreiche und große Gebäude (z.B. Kirchen, al-

te Stallanlagen); Waldstücke mit höhlenreichen, alten Bäumen; bekannte 

Wochenstuben. 

2.4.1.3 Jagdreviere 

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bio-

tope, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als vergleichswei-

se mobile Tiere können sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermeh-

rungen aufsuchen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit 

hoher Produktivität, d.h. nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer, Sümpfe). 

Alte, strukturreiche Wälder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf 

hohem Niveau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend für das Vorkommen 

von Fledermäusen in einer Region. 

 mittlere Bedeutung: Laubwaldparzellen, alte, strukturreiche Hecken; Ge-

büschsäume / Waldränder; Kleingewässer über 100 m2, kleine Fließgewäs-

ser, altes strukturreiches Weideland. 

 hohe Bedeutung: Waldstücke mit strukturreichen, alten Bäumen; eutrophe 

Gewässer über 1000 m2; größere Fließgewässer. 
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2.4.2 Charakterisierung der Biotope des Gebietes im Hinblick auf ihre 
Funktion für Fledermäuse 

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgeführten 

Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-

nung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet. 

2.4.2.1 Quartiere 

Die Wohnhäuser (Nr. A in Abbildung 3) besitzen traditionelle Dachstühle. In sol-

chen Dachstühlen sind auch bei gutem Erhaltungszustand generell Fledermaus-

quartiere bei kleinen, unsichtbaren Beschädigungen (z.B. durch neugierige Mar-

der) möglich. Damit ist dort ein mittleres Potenzial anzunehmen. 

Das Gleiche gilt für das alte Bürogebäude Nr. B Auch hier sind traditionelle Dach-

stühle mit mittlerem Potenzial für Fledermausquartiere vorhanden. 

Winterquartiere sind hier nicht zu erwarten, denn die Räume geheizter Häuser 

sind nicht als Winterquartier geeignet, da sie meist zu warm sind (zu hoher Ener-

gieverbrauch der Fledermäuse in der Ruhezeit ohne Nahrung) oder zu trocken 

(„Heizungsluft“) und Fledermäuse dort austrocknen würden. 

Die neueren oder vor kurzem sanierten Gewerbegebäude (Nr. C) sind völlig ohne 

Nischen und nach neuestem Wärmedämmungsstandard abgedichtet. Fledermäuse 

können hier keine Quartiere haben. Das gilt ebenso für die „Brücke“ zwischen die-

sen Gebäuden (Nr. D), die als moderner, völlig abgedichteter Bürotrakt gebaut ist. 

Die beiden Hallen Nr. E und F sind für dauerhafte Fledermausquartiere zu offen 

und wenig nischenreich. Es sind nur einschichtige Wände ohne weitere Verklei-

dungen vorhanden, so dass kaum geeignete Nischen vorhanden sind. 

Die Werkstätten (Nr. G) sind ebenfalls Beton- und Stahlblech-Konstruktionen, die 

keine Verkleidungen aufweisen, die Fledermäusen Quartier bieten könnten. 

Am Standort H steht auf einer Betonplatte ein Bürocontainertrakt. Diese Contai-

ner bieten ebenfalls keine Fledermausquartiere. 

Die große Linde im Nordwesten des Untersuchungsgebietes (Nr. 1), konnte wegen 

ihrer Höhe und dichten Belaubung nicht vollständig untersucht und auf potenziel-

le Fledermaushöhlen im Kronenbereich überprüft werden. Sommerquartiere kön-

nen deshalb dort nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Stammdurchmesser im 

Kronenbereich sind geringer als 50 cm, so dass dort Fledermaus-Winterquartiere 

ausgeschlossen werden können.  

Die anderen Bäume, inkl. zweier mittelalter Eichen und einer Blutbuche sowie 

mehrerer Birken in den Gärten und den beiden großen Pappeln nördlich des Ge-

bäudes C2 sind nicht mit Höhlen ausgestattet, die Fledermäusen Quartier bieten 

können. 
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nerell potenziell Nahrung für Fledermäuse, jedoch ist es aufgrund seiner geringen 

Größe und dem immer noch hohen Versiegelungsgrad nur von geringer potenziel-

ler Bedeutung als Nahrungsraum für Fledermäuse. 

 

2.5 Potenziell vorkommende Brutvögel 

Das Teilgebiet A bildet einen kleinen Ausschnitt der Gartenstadt nach MITSCHKE 

(2012). Hier können die verbreiteten und anpassungsfähigen Arten des begrünten 

Siedlungsbereiches vorkommen. Arten mit nur etwas höheren Ansprüchen können 

im östlich angrenzenden Grünzug des Schleemer Baches auftreten. Die Gärten im 

Teilgebiet A tragen jedoch zu diesem Lebensraum nur in sehr geringem Maße po-

tenziell bei. 

Da das Teilgebiet B nur wenig Vegetation aufweist, kann es für Vögel nur eine ge-

ringe Bedeutung für Gehölzbrüter haben. Bei allen Arten liegen die Revierschwer-

punkte außerhalb des Untersuchungsgebietes. Als Brutplatz für Gebäudebrüter hat 

es offenbar auch keine Bedeutung, denn durch die nahezu nischenfreie Konstruk-

tion der Hallen und Gebäude sind keine erkennbaren, potenziellen oder vorjähri-

gen Brutstandorte vorhanden. Es sind dort keine abgeschlossenen Höhlen vorhan-

den und es besteht kein Potenzial für Mauersegler oder Haussperlinge. Überreste 

von Haussperlings- oder Schwalbennestern sind nicht vorhanden. 

Lediglich der Hausrotschwanz ist möglich. 

 

Tabelle 2: Artenliste der potenziellen Vogelarten  
Trend: Bestandsentwicklung nach MITSCHKE (2012): - = Rückgang, / = stabil, + = Zunahme; Rote-
Liste-Status nach MITSCHKE (2019) und GRÜNEBERG et al. (2015). - = ungefährdet 

Art Trend RL HH RL D 
Amsel Turdus merula / - - 

Blaumeise Parus caeruleus + - - 

Elster Pica pica / - - 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula + - - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros /   

Heckenbraunelle Prunella modularis + - - 

Kohlmeise Parus major + - - 

Rabenkrähe Corvus corone + - - 

Ringeltaube Columba palumbus + - - 

Rotkehlchen Erithacus rubecula + - - 

Zaunkönig Troglodytes t. + - - 

Zilpzalp Phylloscopus collybita + - - 
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Alle hier potenziell vorkommenden Arten gehören zu den in letzter Zeit in Ham-

burg zunehmenden oder im Bestand stabilen Arten (MITSCHKE 2012). 

 

2.6 Potenzial für weitere Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 

Da keine geeigneten Süßgewässer vorhanden sind, können Lebensstätten von Li-

bellen, Amphibien und Fischen, zumal solchen des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie, ausgeschlossen werden.  

Die übrigen Wirbellosenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind sämtlich 

ausgesprochene Biotopspezialisten und benötigen sehr spezielle Habitate (Moore, 

alte Wälder, Trockenrasen, Heiden), die hier nicht erfüllt werden. Sie sind hier 

nicht zu erwarten, sondern auszuschließen. 

In Hamburg kommt mit dem Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) nur 

eine Pflanzenart des Anhangs IV vor (BSU 2014), die jedoch im Untersuchungsge-

biet nicht vorkommen kann. 

 

 

3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Technische Beschreibung 

Die alten Wohnhäuser mit ihren Gärten bleiben erhalten. Das Teilgebiet A wird 

somit wenig oder gar nicht verändert. 

Die Großbäume mit Ausnahme der beiden Pappeln bleiben erhalten. 

Der Gebäudekomplex im Teilgebiet B soll vollständig abgerissen werden. An seiner 

Stelle werden moderne Wohngebäude und Gewerbeflächen entwickelt. Dabei wird 

das Gelände nahezu völlig überformt. Die vorhandenen Gebäude werden beseitigt 

und neue errichtet. Dabei wird die Fläche faktisch durch den Baustellenbetrieb von 

Vegetation befreit. Ob einzelne Bäume oder Hecken erhalten bleiben, hängt von 

der konkreten Feinplanung ab, wäre aber quantitativ sehr gering. 

Die Wohnbebauung erhält grüne Innenhöfe. Nach Beendigung der Bauarbeiten 

werden in den neuen Freiflächen wieder Ziergrünflächen angelegt, so dass sich auf 

lange Sicht ein neuer Gehölzbestand wieder einstellen kann. Insgesamt wird sich 

der Anteil an Vegetation im Untersuchungsgebiet langfristig nur geringfügig ver-

ändern. 

Zum Brutvogelschutz wird der eventuell zu entnehmende Gehölzbestand gemäß 

der allgemein gültigen Regelung des § 39 BNatSchG in der Zeit nach dem 30. Sep-

tember und vor dem 01. März beseitigt.  
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unzulässig. Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird 

sich nach dem Stand der Technik im bei modernen Baumaschinen üblichen Rah-

men halten und daher keine merklichen Veränderungen an der Vegetation oder 

der Gesundheit von Tieren im Umfeld der Baustelle hervorrufen.  

 

3.2 Wirkungen auf Vögel und Fledermäuse 

3.2.1 Wirkung auf Fledermäuse 

Wenn die potenziellen Quartiergebäude A und B und die Linde Nr. 1 beseitigt wer-

den (Abbildung 3, Tabelle 1), gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

von Fledermäusen verloren. Diese Quartiere müssten durch künstliche Fleder-

mausquartiere ersetzt werden, die in der Umgebung installiert werden müssten, 

um die ökologischen Funktionen zu erhalten. Beim Abbruch kann es zu Verletzun-

gen von Individuen kommen, da das Vorkommen von Fledermäusen nicht völlig 

ausgeschlossen werden kann. Mit Abbruch bzw. Rodung in der Winterzeit kann 

das vermieden werden Der Abriss der Gebäude muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, 

an dem die Fledermäuse ihre Sommerquartiere verlassen und ihre Winterquartie-

re aufgesucht haben (Dezember und Januar, siehe auch Abbildung 12), da dann 

nicht mit einem aktuellen Besatz durch Fledermäuse zu rechnen ist. Möglich ist 

auch eine Überprüfung der potenziellen Quartiere vor der baulichen Maßnahme. 

Der in Abbildung 12 dargestellte Zeitraum kann dann erweitert bzw. ganz aufge-

hoben werden. 

 

 

Abbildung 12: Übersicht über die Besiedlung der Fledermausarten im 
Jahresverlauf. Aus: LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SH (2011) 
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Mit dem Gehölzverlust in den sehr kleinen Grünflächen des Plangebietes verlieren 

Fledermäuse eine Jagdmöglichkeit sehr geringer Bedeutung. Es kommt zu einer 

sehr geringen graduellen Verminderung der „Nahrungsproduktion“ für diese Ar-

ten. Angesichts der großen Ausdehnung besserer, potenzieller Nahrungsgebiete in 

der 1-km-Umgebung (Abbildung 1), die bei allen Arten im normalen Radius des 

Jagdgebietes (meist mehrere km) um ein Quartier liegt, werden voraussichtlich 

keine Mangelsituationen eintreten, die dazu führen, dass in der Umgebung liegen-

de Fortpflanzungs- und Ruhestätten unbrauchbar und damit beschädigt werden. 

Die hier betroffene Fläche ist nicht essentiell für das Vorkommen der Fledermäuse 

in der Umgebung des Plangebietes. Solche Nahrungsräume gelten nicht als Le-

bensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 4.2). Aufgrund ihres großen 

Aktionsradius können die potenziell vorhandenen Arten ausweichen. Die Fleder-

mäuse finden in der Umgebung genügend weitere Gehölze zur Nahrungssuche, so 

dass der geringe Verlust nicht dazu führt, dass benachbarte Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten beschädigt werden.  

 

3.2.2 Wirkungen auf Brutvögel 

Brutplätze, Reviere oder bedeutende Nahrungsflächen gehen durch den Abbruch 

der Gebäude nicht verloren. Von Bedeutung für Gehölzvögel ist der sehr geringe 

Flächenverlust von insgesamt ca. 300 m2 zersplitterter Gehölzfläche. Ansonsten 

gehen für Gehölzvögel und die Arten mit großen Revieren relativ ungünstige Be-

reiche verloren, die nur geringe Anteile der Reviere ausmachen. Mit den später 

neu angelegten Grünanlagen um die Gebäude entstehen langfristig wieder neue 

Lebensräume für die Gehölzvögel. Bei flächendeckend verbreiteten und wenig spe-

zialisierten Vogelarten wie hier (Kap. 2.5) wird die ökologische Funktion der Fort-

pflanzungsstätte in der Regel im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

werden können, weil diese Arten keine speziellen Habitatansprüche aufweisen und 

in der Umgebung der Bauvorhaben vergleichbare Biotopstrukturen finden werden, 

die als Fortpflanzungs- und Ruhestätte geeignet sind (BSU 2014). 

Eine intensivere Auseinandersetzung mit den artenschutzrechtlichen Verbotstat-

beständen ist für die Arten des Anhangs IV der FFH - Richtlinie und den in Anlage 

2c der Handreichung BSU (2014) aufgeführten Vogelarten erforderlich, bei denen 

aufgrund spezieller Lebensraumansprüche anders als bei weit verbreitet vorkom-

menden Vogelarten ein pauschaler Hinweis auf Ausweichhabitate nicht ausreicht. 

Solche Arten sind hier nicht zu erwarten und daher auch potenziell nicht vorhan-

den.  

Der Hausrotschwanz verliert als typischer Vogel dicht bebauter Siedlungen hier 

nur temporär einen kleinen Teil seines Lebensraumes. Die neuen Ziergrünflächen 
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wird er in seinen Lebensraum einbeziehen können wie vorher die Ruderalstreifen 

in den alten Gewerbeflächen. Eine Verminderung des Bestandes aufgrund des 

Vorhabens ist nicht zu erwarten. Förderlich wären für diese Art Dachbegrünungen. 

Arten mit großen Revieren. Arten mit sehr großen Revieren (Tabelle 2), wie 

die Elster, Rabenkrähe und Ringeltaube verlieren nur einen sehr kleinen Teil ihres 

Reviers. Sie gehören zu den anpassungsfähigen Arten, die nahezu überall in der 

Stadt vorkommen und dort im Bestand zunehmen. Sie können in Anbetracht ihrer 

großen Reviere in die Umgebung ausweichen. Nach Herstellung der neuen Grün-

flächen, erweitert sich ihr Lebensraum wieder geringfügig. Die ökologischen Funk-

tionen im Sinne des § 44 (5) BNatSchG bleiben damit im räumlichen Zusammen-

hang erhalten.  

Gehölzvögel. Die hier betroffenen Arten sind Baum- oder Gebüschbrüter, die 

auch ihre Nahrungsreviere in der Nähe der Gehölze haben. Sie verlieren kurzfristig 

einen kleinen Teil ihres Lebensraumes. Der wesentliche Revierteil, die Gärten im 

Teilgebiet A, bleiben jedoch erhalten. Eine Eingrenzung eines Reviers, so dass sei-

ne Funktion als Fortpflanzungsstätte beschädigt wird, ist unwahrscheinlich. Der 

Verlust der wenigen Gehölze führt nicht zur Verminderung der Anzahl von Revie-

ren. Nach Herstellung der neuen Grünflächen wird der Lebensraum wieder herge-

stellt. Die Veränderungen können von den hier vorkommenden, anpassungsfähi-

gen Arten, die in Hamburg im Bestand zunehmen oder auf sehr hohem Niveau 

stabil sind, aufgefangen werden (BSU 2014). Die Bestandsentwicklung der meisten 

Gehölzvögel der Wohnblockzone und der Gartenstadt ist positiv, was darauf hin-

weist, dass dieser Lebensraumtyp weiterhin zunimmt. Die ökologischen Funktio-

nen im Sinne des § 44 (5) BNatSchG bleiben damit im räumlichen Zusammenhang 

erhalten. 

Mit Verminderungen des Brutbestandes müsste theoretisch bei den Arten gerech-

net werden, deren Bestand in Hamburg aktuell rückläufig ist. Sie werden offenbar 

durch aktuelle Entwicklungen bedrängt und können weitere Belastungen nicht 

mehr ohne weiteres abpuffern. Solche empfindlichen Arten kommen hier potenzi-

ell nicht vor. 

Die hier vorkommenden Vögel gehören sämtlich zu den im Hinblick auf diskonti-

nuierlichen Lärm störungsunempfindlichen Arten. Baumaßnahmen in der Um-

grenzung des Plangebietes werden kaum weiter reichen als seine Grenzen. Es 

kommt also nicht zu nennenswerten Störungen über den Bereich, in dem gebaut 

wird, hinaus. 

Die hier mit Brutrevieren vorkommenden Arten bauen in jedem Jahr ein neues 

Nest, so dass außerhalb der Brutzeit keine dauerhaft genutzten Fortpflanzungs-

stätten vorhanden sind. 
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4 Artenschutzprüfung 
Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum 

Schutz und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem 

allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 39) sind im § 44 strengere 

Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt. 

In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-

sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte oder der Standorte wild lebender Pflanzen im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden kann, führt dies zu einer 

Teilfreistellung von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG. Ein Ver-

stoß gegen das Verbot liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 (5) BNatSchG). Von Bedeutung 

ist, dass die Funktion der Lebensstätte für die Populationen der betroffenen Arten 

kontinuierlich erhalten bleibt. Kann dies bestätigt werden oder durch Vermei-

dungsmaßnahmen oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden, ist 

keine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Geht die Funktion der Lebensstätte 

dauerhaft verloren oder wird sie zeitlich begrenzt derart unterbrochen, dass dies 

für die Populationen der relevanten Arten nicht tolerabel ist, ist von einem Ver-

botstatbestand auszugehen. Kann die Lebensstätte als solche ihre Funktion bei 

einer Beschädigung weiter erfüllen, weil nur ein kleiner, unerheblicher Teil einer 

großräumigen Lebensstätte verloren geht, ohne dass dieses eine erkennbare Aus-

wirkung auf die ökologische Funktion bzw. auf die Population haben wird, ist der 

Verbotstatbestand nicht erfüllt.  

 



Dipl.-Biol. Karsten Lutz – Artenschutzuntersuchung Archenholzstraße 42 

Kap. 4  Artenschutzprüfung 

Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55d , 22297 Hamburg, Tel.: 040 / 20

4.1 Zu berücksichtigende Arten 

Im BNatSchG ist klargestellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe so-

wie für Vorhaben nach § 18 (Abs. 2) BNatSchG in Gebieten mit Bebauungsplänen 

nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbe-

reich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen Verbote nur noch bezogen auf 

die europäisch geschützten Arten, also die Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Eine Rechtsverordnung nach § 

54 (1) Nr. 2 BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, ist bisher nicht erlas-

sen. Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie (Fledermäuse) und alle Vogelarten. 

 

4.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Die po-

tenziellen Tagesquartiere von Spalten bewohnenden Arten gelten nach der derzei-

tigen Diskussion nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44, denn sie sind i.d.R. so weit verbreitet, 

dass praktisch immer ausgewichen werden kann. Jagdgebiete gehören nicht zu 

den in § 44 aufgeführten Lebensstätten, jedoch können sie für die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten Bedeutung erlangen. Das trifft 

dann zu, wenn es sich um besonders herausragende und für das Vorkommen wich-

tige limitierende Nahrungsräume handelt.  

Durch das Vorhaben gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Fle-

dermäusen verloren, wenn die potenziellen Quartiergebäude der Tabelle 1 abge-

brochen werden. Mit der Bereitstellung von künstlichen Quartieren können Aus-

weichmöglichkeiten geschaffen werden (Kap. 3.2.1). Die ökologischen Funktionen 

dieser Quartiere bleiben dann erhalten.  

Es gehen keine Nahrungsräume in so bedeutendem Umfang verloren, dass es zum 

Funktionsverlust eventuell vorhandener benachbarter Fortpflanzungsstätten 

kommt. 

 

4.3 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelar-
ten 

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungs-

formen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören. Der Tatbestand des Tötens, Verletzens oder der Entnahme 

von Individuen sowie des Störens wird durch die Wahl des Rodungszeitpunktes 
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von Gehölzen im Winterhalbjahr vermieden. Es verbleibt in dieser Untersuchung 

die Frage nach der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel incl. eventueller dauerhafter Bau-

ten, z.B. Spechthöhlen. Für Brutvögel, die sich jedes Jahr einen neuen Nistplatz 

suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvögel funktionslos ge-

worden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein Verbotstatbestand. In 

diesen Fällen ist das gesamte Brutrevier als relevante Lebensstätte heranzuziehen: 

Trotz eventueller Inanspruchnahme eines Brutplatzes kann von der Erhaltung der 

Brutplatzfunktion im Brutrevier ausgegangen werden, wenn sich innerhalb des 

Reviers weitere vergleichbare Brutmöglichkeiten finden, an denen die Brutvögel 

ihr neues Nest bauen können. In diesem Fall ist die Gesamtheit der geeigneten 

Strukturen des Brutreviers, in dem ein Brutpaar regelmäßig seinen Brutplatz 

sucht, als relevante Lebensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) anzusehen. 

Soweit diese Strukturen ihre Funktionen für das Brutgeschäft trotz einer teilweisen 

Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt keine nach § 44 relevante Beschädigung 

vor. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestätten sind also nur dann betroffen, wenn ein 

ganzes Brutrevier, indem sich regelmäßig genutzte Brutplätze befinden, so beschä-

digt wird, dass es seine Funktion verliert. 

Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europäischen Vogelarten komplett besei-

tigt werden. Diese Frage wird in Kap. 3.2.2 beantwortet: Potenzielle Brutreviere 

von mit Fortpflanzungsstätten vorkommenden Arten werden nicht beschädigt.  

 

4.4 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44  
Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG nach 

stichwortartig gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

a. Dieses Verbot wird im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, wenn die 

Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet 

(01.März – 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 
BNatSchG).  

Um hinsichtlich der Fledermäuse sicher zu gehen, müsste der Abriss 

der Gebäude mit Quartierpotenzial der Tabelle 1, Kap. 2.4.2.1, auf die 

kältesten Monate Dezember – Januar beschränkt werden oder ggf. 

das Vorkommen vor dem Abriss überprüft werden. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
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liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da die Arbeiten zur Baufeld-

räumung (z.B. Rodung von Gehölzen) keine Störungen verursacht, 

die nicht schon unter Nr. 1 (oben) oder Nr. 3 (unten) behandelt wird. 
Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgeben-

den Tierwelt, da es sich um störungsgewohnte Arten des siedlungs-

nahen Bereichs handelt. Die lokalen Populationen haben im Übrigen 

einen so guten Erhaltungszustand, dass selbst ein zeitweiliger Verlust 

eines Brutpaares nicht zu einer Verschlechterung und damit zu einer 
erheblichen Störung im Sinne des § 44 führen würde. Störungstatbe-

stände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG treten durch das Bauvorhaben 

für die Fledermausfauna nicht ein. 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

c. Fortpflanzungsstätten von Vögeln werden nicht beschädigt. Auswei-

chen ist für die potenziell vorkommenden Arten möglich, so dass die 

Funktionen im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben (Kap. 

3.2.2) 

Potenzielle Lebensstätten von Fledermäusen werden zerstört, wenn 
die Gebäude A - B und die Linde (Nr. 1) der Tabelle 1 abgebrochen 

bzw. gerodet werden (Kap. 3.2). 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

d. trifft hier nicht zu, da keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie vorkommen. 

Ohne entsprechende Kompensationsmaßnahmen kommt es demnach bei einer 

Verwirklichung des Vorhabens zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) 

BNatSchG (Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungsstätten, nämlich 

Fledermausquartiere). Damit würde zur Verwirklichung des Vorhabens eine Aus-

nahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich. 

Eine Ausnahme gemäß § 45 (7) BNatSchG von den Verbotstatbeständen des § 44 

(1) BNatSchG wird nicht erforderlich, wenn durch Ausgleichsmaßnahmen sicher-

gestellt werden kann, dass die ökologische Funktion einer betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte weiterhin erhalten bleibt. Mit der Bereitstellung von künst-

lichen Quartieren, Fledermauskästen, können die ökologischen Funktionen im 

Sinne des § 44 (5) erhalten bleiben.  

Solche Ausgleichsmaßnahmen sind technisch möglich, so dass die Verwirklichung 

des Vorhabens nicht auf unüberwindliche Hindernisse stößt.  

 



Dipl.-Biol. Karsten Lutz – Artenschutzuntersuchung Archenholzstraße 42 

Kap. 4  Artenschutzprüfung 

Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55d , 22297 Hamburg, Tel.: 040 / 23

3.1 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
Es ergeben sich somit aufgrund der Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 

BNatSchG folgende notwendige Maßnahmen: 

 Keine Rodung von Gehölzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. 

März bis September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG). 

 Kein Abriss der potenziellen Quartiergebäude und der Linde der Tabelle 1 au-

ßerhalb des Hochwinters (Dezember-Januar, Kap. 3.2.1). Dieser Zeitraum kann 

ausgedehnt werden, wenn durch eine Suche nach Fledermäusen in den betref-

fenden Gebäuden ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann.  

 Bereitstellung von künstlichen Quartieren für Fledermäuse in benachbarten 

Bäumen oder an den benachbarten oder neuen Gebäuden, wenn die Gebäude 

A-B abgerissen werden. Da unter den potenziell vorhandenen Fledermausarten 

auch gefährdete Arten vorkommen können, müssen die Kompensationsmaß-

nahmen vorgezogen, d.h. vor dem Verlust der potenziellen Quartiere bereitge-

stellt werden. 

Zu empfehlende Quartiere der Firma Hasselfeldt http://www.hasselfeldt-

naturschutz.de/: 

Fledermausganzjahresquartier für Abendsegler FGJQ-AS-K oder Fleder-

maus Fassaden Ganzjahresquartier FFGJ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder der Firma Schwegler http://www.schwegler-natur.de/: 

Fledermaus-Winterquartier 1WQ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder Fledermaus - Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW (1 Stück je Ab-

risshaus) 

 

Zusätzliche Anregung: 

Mit Dachbegrünungen können Flächen mit schütterer Vegetation geschaffen wer-

den. Solche Flächen sind für typische Siedlungsvögel (z.B. Haussperlinge) attrak-

tiv, die u. A. wegen des Rückgangs solcher Flächen im Bestand stark abgenommen 

haben und deshalb (im Falle des Haussperlings) z.B. in Deutschland auf der Vor-

warnliste geführt werden. 

Als für Haussperling aber auch andere Arten förderliche Grünflächengestaltung an 

den neuen Gebäuden und Wegen kommen Anpflanzungen oder Ansaaten aus ein-

heimischen Arten in Frage. Diese Flächen sollten nicht als Scherrasen gepflegt 

werden, sondern lediglich mit Pflegemahd zur Erhaltung der Gehölzfreiheit; z.B. 

http://www.naturgarten.org/ .  
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4 Zusammenfassung  
In Hamburg Billstedt soll ein bestehendes Gewerbegebiet neu bebaut werden. Eine 

Potenzialanalyse ergibt das potenzielle Vorkommen einer Reihe von Brutvogelar-

ten und weiteren Vogelarten, die das Untersuchungsgebiet regelmäßig zur Nah-

rungssuche nutzen (2.5). Fledermäuse haben potenziell Quartiere in einzelnen Ge-

bäuden (Kap. 2.4.2.1). 

Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL Anh. IV [Fleder-

mäuse] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wird eine artenschutzrechtliche 

Betrachtung vorgenommen. 

Die im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Brutvogelarten können in 

Umgebung ausweichen und erfahren keine Beschädigung ihrer Fortpflanzungs-

stätte im Sinne des § 44 BNatSchG durch das Vorhaben. Die ökologischen Funkti-

onen im Sinne des § 44 (5) Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten (Kap. 3.2.2). 

Bei potenziell vorhandenen Fledermäusen sind potenzielle Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten nicht betroffen, wenn der eventuelle Verlust von potenziellen Quartie-

ren in Gebäuden durch die Bereitstellung künstlicher Fledermauskästen kompen-

siert wird (Kap. 3.2.1). 

Unüberwindliche Hindernisse zur Verwirklichung des Vorhabens treten durch die 

Vorgaben des speziellen Artenschutzrechtes voraussichtlich nicht auf. 
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